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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

über die Frage, ob finale ausländische Betriebsstät-

tenverluste in Deutschland anzukennen sind, wurde 

jahrelang gestritten. Wir zeigen, warum dieser Streit 

nun zugunsten der Finanzverwaltung entschieden sein 

dürfte. Zudem beleuchten wir Ihre Möglichkeiten, den 

Nettolohn Ihrer Beschäftigten mit steuerfreien Ge-

haltsextras zu optimieren. Im Steuertipp geht es auf-

grund des angehobenen Sparerpauschbetrags um den 

Umgang mit Freistellungsaufträgen. 

 

EU-AUSLAND 

Finale ausländische Betriebsstättenverluste sind 

nicht abziehbar 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat eine wichtige Ent-

scheidung zu Verlusten von Niederlassungen deut-

scher Unternehmen im EU-Ausland getroffen: Sie dür-

fen solche Verluste nicht steuermindernd mit im Inland 

erzielten Gewinnen verrechnen, wenn für die ausländi-

schen Einkünfte nach dem jeweiligen Doppelbesteue-

rungsabkommen (DBA) kein deutsches Besteue-

rungsrecht besteht. Dies gilt auch, wenn die Verluste 

im Ausland steuerrechtlich unter keinen Umständen 

verwertbar und damit „final“ sind. 

Im Streitfall hatte eine in Deutschland ansässige Bank 

im Jahr 2004 in Großbritannien eine Zweig-

niederlassung eröffnet. Nachdem die Zweigniederlas-

sung durchgehend nur Verluste erwirtschaftet hatte, 

wurde sie im Jahr 2007 geschlossen. Da die Filiale 

niemals Gewinne erzielt hatte, konnte die Bank die in 

Großbritannien erlittenen Verluste dort steuerlich nicht 

nutzen. Laut BFH sind die Verluste auch in Deutsch-

land nicht abziehbar, denn nach dem einschlägigen  

 

DBA unterliegen Betriebsstätteneinkünfte aus Großbri-

tannien nicht der deutschen Besteuerung. 

Dabei kommt die Symmetriethese zur Anwendung, 

nach der die abkommensrechtliche Steuerfreistellung 

ausländischer Einkünfte sowohl positive als auch ne-

gative Einkünfte - also Verluste - umfasst. Vergleich-

bare Regelungen sind in einer Vielzahl der von 

Deutschland abgeschlossenen DBA enthalten. Wie 

der BFH nach Anrufung des Europäischen Gerichts-

hofs weiter entschieden hat, verstößt dieser Aus-

schluss des Verlustabzugs auch im Hinblick auf „finale 

Verluste“ nicht gegen das Unionsrecht. 
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GESETZGEBUNG 

Ab dem 01.07.2023 gelten neue Beitragssätze zur 

Pflegeversicherung 

 

Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, 

dass die Anzahl der Kinder bei den Beiträgen zur 

Pflegeversicherung berücksichtigt werden muss, und 

bis zum 31.07.2023 eine Neuregelung gefordert. Ab 

dem 01.07.2023 sollen für Versicherte daher folgende 

Beitragssätze gelten: 

 Versicherte ohne Kinder: 4,00 % (Arbeitnehmeran-

teil: 2,30 %) 

 Versicherte mit einem Kind: 3,40 % (Arbeitneh-

meranteil: 1,70 %) 

 Versicherte mit zwei Kindern: 3,15 % (Arbeitneh-

meranteil: 1,45 %) 

 Versicherte mit drei Kindern: 2,90 % (Arbeitneh-

meranteil: 1,20 %) 

 Versicherte mit vier Kindern: 2,65 % (Arbeitneh-

meranteil: 0,95 %) 

 Versicherte mit fünf und mehr Kindern: 2,40 % (Ar-

beitnehmeranteil: 0,70 %) 

Hinweis: Für Arbeitnehmer in Sachsen erhöht sich der 

Arbeitnehmeranteil um jeweils 0,50 %. Der Arbeitge-

beranteil beträgt grundsätzlich 1,70 % (für Arbeitgeber 

in Sachsen 1,20 %). Die Abschläge ab dem zweiten 

Kind gelten, solange alle jeweils zu berücksichtigen-

den Kinder unter 25 Jahre alt sind. 

Der steuer- und beitragsfreie Arbeitgeberzuschuss 

zur Pflegeversicherung bei freiwillig gesetzlich oder 

privat versicherten Arbeitnehmern beträgt ab dem 

01.07.2023 monatlich höchstens 84,79 € (in Sachsen 

59,85 €). 

 

WEGZUGSBESTEUERUNG 

Rückkehrabsicht darf sich auch erst nachträglich 

entwickeln 

 

In bestimmten Fällen kommt eine Wegzugsbe-

steuerung nach dem Außensteuergesetz zum Tragen, 

wenn man wesentliche Anteile an einer Kapitalgesell-

schaft hält (mindestens 1 %): Diese Steuerpflicht be-

steht, wenn ein Gesellschafter die unbeschränkte 

Steuerpflicht in Deutschland beendet, indem er seinen 

inländischen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

aufgibt. In diesem Fall muss er für seine Kapitalgesell-

schaftsanteile einen Veräußerungsgewinn versteuern. 

An die Stelle des Veräußerungspreises tritt der ge-

meine Wert der Anteile. Allerdings gibt es eine Rück-

kehrerregelung, die den Steuerzugriff nachträglich 

wieder abwenden kann:  

 

 Beruht die ursprüngliche Beendigung der unbe-

schränkten Steuerpflicht auf einer nur vor-

übergehenden Abwesenheit des Anteilseigners 

und  

 wird er innerhalb von sieben Jahren nach Beendi-

gung der unbeschränkten Steuerpflicht in 

Deutschland wieder unbeschränkt steuerpflichtig,  

entfällt der Steueranspruch unter gewissen Vor-

aussetzungen wieder. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass 

es für die Anwendbarkeit der Rückkehrerregelung 

nicht erforderlich ist, dass der Anteilseigner bereits 

zum Zeitpunkt des Wegzugs aus Deutschland eine 

Rückkehrabsicht hat. Die Richter sahen hierfür keine 

hinreichende gesetzliche Grundlage. 

Hinweis: Mit dieser Entscheidung widerspricht der 

BFH der Finanzverwaltung, die einen bereits bei Weg-

zug bestehenden Willen zur Rückkehr (samt entspre-

chender Glaubhaftmachung) fordert. Nach der BFH-

Rechtsprechung ist es hingegen zulässig, dass der 

Anteilseigner seinen Rückkehrwillen erst innerhalb der 

sieben Jahre nach dem Wegzug aus Deutschland 

ausbildet. 

 

GRUNDERWERBSTEUERBEFREIUNG 

Wie die Vorbesitzerbei einer Umstrukturierung be-

rücksichtigt 

 

Grunderwerbsteuer an. Allerdings gibt es auch Aus-

nahmen von der Besteuerung - zum Beispiel, wenn 

man ein Grundstück durch Schenkung oder Erbschaft 

erhält. Wenn ein Konzern umstrukturiert wird, kann 

auch ein solcher Vorgang von der Grunderwerbsteuer 

befreit sein. Hierfür müssen jedoch bestimmte Voraus-

setzungen erfüllt sein. Neben der Beteiligungshöhe ist 

auch die Dauer der Beteiligung entscheidend. So 

muss das herrschende Unternehmen innerhalb von 

fünf Jahren vor und nach der Umstrukturierung unun-

terbrochen beteiligt sein. In einem vom Finanzgericht 

Münster (FG) entschiedenen Streitfall stellte sich die 

Frage, ob die Vorbesitzzeit erfüllt war. 

Eine KG war seit 1993 alleinige Gesellschafterin einer 

Grundstücks-GmbH. Die Kommanditisten der KG 

gründeten 2010 neben der Klägerin noch eine weitere 

GmbH und brachten zunächst ihre jeweils hälftigen 

Kommanditanteile in die beiden Gesellschaften ein. 

Hierdurch wurde Grunderwerbsteuer ausgelöst. Im 

selben Jahr wurde ein Vertrag geschlossen, nach dem 

das Vermögen der KG aufgeteilt wurde. Der Teilbe-

trieb, der die Beteiligung an der Grundstücks-GmbH 

umfasste, wurde auf die Klägerin übertragen. 2013 

wurde die Grundstücks-GmbH auf die Klägerin ver-

schmolzen.  
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Da die KG weniger als fünf Jahre an der Grundstücks-

GmbH beteiligt war, stellte sich die Frage, ob die Vor-

besitzzeit auf die fünfjährige Vorbehaltensfrist ange-

rechnet werden kann. 

Das FG hat diese Frage bejaht: Die Verschmelzung 

erfüllt die Voraussetzungen der Steuerbefreiung; die 

Vorbehaltensfrist ist eingehalten worden. Die Klägerin 

war in den fünf Jahren vor der Verschmelzung zu min-

destens 95 % an der Grundstücks-GmbH beteiligt. 

Zum einen war sie selbst beteiligt und zum anderen 

war ihr die Beteiligung der KG zuzuordnen. Nach dem 

Gesetz gehen bei der Gesamtrechtsnachfolge die 

Forderungen und Schulden aus dem Steuerschuldver-

hältnis auf den Rechtsnachfolger über. Darüber hinaus 

wirken alle steuerlich relevanten Umstände, die in der 

Person des Rechtsvorgängers eingetreten waren, 

grundsätzlich auch für und gegen den Gesamtrechts-

nachfolger. Die Klägerin ist zivilrechtlich im Zuge der 

Aufspaltung Gesamtrechtsnachfolgerin der KG gewor-

den. 

Hinweis: Nutzen Sie bei Grundstücksübertragungen 

im Zusammenhang mit Umstrukturierungen im Vorfeld 

unser Beratungsangebot, um nicht von den steuerli-

chen Konsequenzen überrascht zu werden. 

 

MITARBEITERMOTIVATION 

Wie Sie den Nettolohn Ihrer Beschäftigten optimie-

ren können 

 

Arbeitgeber können ihrer Belegschaft geldwerte Zu-

satzleistungen gewähren, die im Gegensatz zum re-

gulären Arbeitslohn steuerlich begünstigt oder sogar 

steuerfrei sind. Von der Zahlung kommt dann ein hö-

heres Nettogehalt im Geldbeutel des Arbeitnehmers 

an als bei einer regulären Gehaltserhöhung. Die - 

kombinierbaren - Möglichkeiten im Überblick:  

 Inflationsausgleichsprämie: Sie können Ihren 

Mitarbeitern zwischen dem 26.10.2022 und dem 

31.12.2024 bis zu 3.000 € steuer- und sozialversi-

cherungsfrei gewähren, um die gestiegene Inflation 

auszugleichen. Voraussetzung ist, dass die Zah-

lung zusätzlich zum normalen Arbeitslohn erfolgt. 

 Steuerfreie Beihilfe: In Notfällen wie Krankheit 

oder Unfall können Sie betroffenen Mitarbeitern ei-

ne Beihilfe von bis zu 600 € im Jahr steuerfrei zah-

len. Die Beihilfe gilt beispielsweise auch für Mitar-

beiter, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. 

 

 

 

 

 Mobilität: Mitarbeiter können entlastet werden, 

wenn Sie sich an deren Fahrtkosten beteiligen. 

Beim Jobticket für den ÖPNV übernehmen Sie 

entweder zusätzlich zur normalen Arbeitsvergütung 

oder im Rahmen der Barlohnumwandlung die Kos-

ten des Tickets. Das Jobticket ist steuer- und ab-

gabenfrei.  

Das neue 49-€-Ticket kann ebenfalls steuerlich als 

Jobticket begünstigt werden 

Jobrad und E-Bike: Stellen Sie Ihren Mitarbeitern 

zusätzlich zum Gehalt ein Fahrrad oder E-Bike zur 

beruflichen und privaten Nutzung zur Verfügung, ist 

dies ebenfalls steuer- und sozialversicherungsfrei. 

Außerdem dürfen Sie Ihren Mitarbeitern die Nut-

zung von betriebseigenen E-Ladesäulen gestatten 

oder sich am Erwerb bzw. der Nutzung einer priva-

ten E-Ladesäule finanziell beteiligen. Gewährte 

Zuschüsse werden arbeitgeberseitig pauschal mit 

25 % versteuert. 

 Kinderbetreuung: Steuern und Sozialabgaben fal-

len ebenfalls nicht an, wenn Sie einen Zuschuss zu 

den Kosten für die Kinderbetreuung eines noch 

nicht schulpflichtigen Kindes des Mitarbeiters zah-

len oder diese Kosten vollständig übernehmen. 

 Gutscheine: Mitarbeiter können steuer- und abga-

benfrei Gutscheine für Waren und Dienstleistungen 

(z.B. Einkaufs- oder Tankgutscheine) bis zu einem 

Wert von maximal 50 € pro Monat erhalten. 

 Weiterbildung: Auch Zuschüsse zu Weiterbildun-

gen und Sprachkursen bleiben steuer- und abga-

benfrei. 

 Gesundheitsförderung: Kosten für Kurse zur 

Stärkung der mentalen und körperlichen Fitness 

der Mitarbeiter (z.B. Ernährungsberatung oder 

Raucherentwöhnung) können Sie bis zu einem Be-

trag von 600 € pro Jahr steuer- und abgabenfrei 

übernehmen. 

Hinweis: Hinsichtlich dieser Alternativen zur klassi-

schen Gehaltserhöhung und der möglichen Steuer- 

und Beitragsersparnis im Einzelfall beraten wir Sie 

gern ausführlich. 
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ABGABEFRISTEN 

Wie viel Zeit bleibt für die Steuererklärungen 2021 

und 2022? 

 

Alle Jahre wieder sorgen die nahenden Abgabefristen 

für Steuererklärungen für Betriebsamkeit unter Steuer-

zahlern und Steuerberatern. Während der Corona-

Pandemie hat der Gesetzgeber die Fristen mehrmals 

verlängert. Wer seine Steuererklärungen von uns an-

fertigen lässt, muss seine Steuererklärungen für 2021 

bis zum 31.08.2023 abgeben. Bei den Steuererklärun-

gen für 2022 endet die Abgabefrist am 31.07.2024 

 

STEUERTIPP 

Bitte überprüfen Sie jetzt Ihre Freistellungsaufträ-

ge! 

 

Inländische Banken und Kreditinstitute sind verpflich-

tet, 25 % Abgeltungsteuer auf private Kapitalerträge 

einzubehalten und an die Finanzbehörden abzuführen. 

Anlegern steht allerdings ein jährlicher Sparer-

pauschbetrag zu, bis zu dessen Höhe vom Steuer-

einbehalt abgesehen wird. Der Pauschbetrag wurde 

zum 01.01.2023 von 801 € auf 1.000 € pro Person er-

höht. Zusammen veranlagten Personen steht der dop-

pelte Betrag zu, ab 2023 also 2.000 €. 

Sparer können den Sparerpauschbetrag über Freistel-

lungsaufträge auf ihre Banken verteilen. Die jeweilige 

Bank stellt die Zinsen dann bis zum beantragten Be-

trag, maximal bis zur Höhe des Sparerpauschbetrags, 

von der Abgeltungsteuer frei. Der Sparerpauschbetrag 

gilt nicht pro Bank, sondern für alle vom Kapitalanle-

ger erzielten Kapitalerträge eines Jahres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Erhöhung zum 01.01.2023 technisch möglichst 

einfach umzusetzen, haben Banken die bestehenden 

Freistellungsaufträge einfach prozentual erhöht. Somit 

müssen Bankkunden nicht zwingend tätig werden, 

wenn sie bereits Freistellungsaufträge erteilt haben. 

Bereits erteilte Freistellungsaufträge sollten aber von 

Zeit zu Zeit auf ihre Höhe hin überprüft und geändert 

werden, sofern sich die erzielten Erträge bei den jewei-

ligen Banken „verschoben“ haben. Sind die Freistel-

lungsaufträge nicht passgenau auf die Banken verteilt, 

kommt es mitunter zu einem unnötigen Abgeltungs-

teuereinbehalt, so dass der Anleger sich später die zu 

viel gezahlte Steuer über die Einkommensteuererklä-

rung zurückholen muss. Dieser Aufwand kann ver-

mieden werden, wenn die Freistellungsaufträge von 

vornherein passgenau auf die Zinszuflüsse bei den 

einzelnen Banken zugeschnitten wurden. 

Wer häufiger die Bank wechselt, um sich den höchs-

ten Zinssatz zu sichern oder von Neukundenangebo-

ten zu profitieren, sollte ebenfalls aktiv werden: Der 

freigestellte Betrag bei der bisherigen Bank sollte auf 

die tatsächlichen Einnahmen herabsetzt und der neu-

en Bank ein Freistellungsauftrag über den noch nicht 

ausgenutzten Sparerpauschbetrag erteilt werden. 

Hinweis: Die Freistellungsaufträge lassen sich in der 

Regel online bei den Banken anpassen. Die Summe 

aller erteilten Freistellungsaufträge eines Jahres darf 

nicht höher sein darf als der einem Sparer insgesamt 

zustehende Pauschbetrag. Wer seine Freistellungs-

aufträge nicht korrekt verteilt hat, muss mit kritischen 

Rückfragen des Finanzamts rechnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

I M P R E S S U M  
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